
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/6/8 9ObA125/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1994

Norm

Wr PVG §39

Rechtssatz

1) Wird die Personalvertretung nicht von der beabsichtigten Maßnahme verständigt, ist die Versetzung unwirksam.

2) Unterschied: Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden - Maßnahmen, die sofort getroffen werden müssen.

Entscheidungstexte

9 ObA 125/94
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